
 

 

Nr. 24 Stadt Grevenbroich 10.12.2022 
  Amtliche Bekanntmachungen 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S. 1028), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122), wird folgende Straße für den öffentlichen Verkehr als 
Gemeindestraße gewidmet: 

- Am Bürgerwäldchen – Gemarkung Neukirchen, Flur 32, Flurstücke 644,
649, 653, 656, 658, 662 und 663 

Die Widmung erfolgt ohne Widmungsbeschränkungen. 

Die Verkehrsübergabe ist bereits erfolgt. 

Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 des StrWG NW öffentlich 
bekanntgemacht. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden. 

Grevenbroich, den 24.11.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S. 1028), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122), erfolgt die Erweiterung der bestehenden Widmung um die 
Stichwege im Bebauungsplangebiet „K 31“ in Grevenbroich-Kapellen für den 
öffentlichen Verkehr als Gemeindestraßen: 

- Am Tolles – Gemarkung Kapellen, Flur 8, Flurstück 396 und die 
Stichwege  

Die Widmung erfolgt ohne Widmungsbeschränkungen. 

Die Verkehrsübergabe ist bereits erfolgt. 

Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 des StrWG NW öffentlich 
bekanntgemacht. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden. 

Grevenbroich, den 24.11.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S. 1028), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122), wird folgende Straße für den öffentlichen Verkehr als 
Gemeindestraße gewidmet: 

- Ferdinandstraße – Gemarkung Neukirchen, Flur 30, Flurstücke 551 und 
398 

Die Widmung erfolgt ohne Widmungsbeschränkungen. 

Die Verkehrsübergabe ist bereits erfolgt. 

Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 des StrWG NW öffentlich 
bekanntgemacht. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden. 

Grevenbroich, den 24.11.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S. 1028), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122), wird folgende Straße für den öffentlichen Verkehr als 
Gemeindestraße gewidmet: 

- Hilmar-Krüll-Straße – Gemarkung Wevelinghoven, Flur 13, Flurstück 734 
u. 738 

Die Widmung erfolgt ohne Widmungsbeschränkungen. 

Die Verkehrsübergabe ist bereits erfolgt. 

Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 des StrWG NW öffentlich 
bekanntgemacht. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden. 

Grevenbroich, den 24.11.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S. 1028), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122), wird folgende Straße für den öffentlichen Verkehr als 
Gemeindestraße gewidmet: 

- St.-Florian-Straße – Gemarkung Wevelinghoven, Flur 16, Flurstücke 40 
und 41 

Die Widmung erfolgt ohne Widmungsbeschränkungen. 

Die Verkehrsübergabe ist bereits erfolgt. 

Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 des StrWG NW öffentlich 
bekanntgemacht. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden. 

Grevenbroich, den 24.11.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. 
NRW. S. 1028), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 
(GV. NRW. S. 122), wird folgende Straße für den öffentlichen Verkehr als 
Gemeindestraße gewidmet: 

- Marie-Juchacz-Straße – Gemarkung Grevenbroich, Flur 10, Flurstück 593 

Die Widmung erfolgt ohne Widmungsbeschränkungen. 

Die Verkehrsübergabe ist bereits erfolgt. 

Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 des StrWG NW öffentlich 
bekanntgemacht. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben werden. 

Grevenbroich, den 24.11.2022 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 
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